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1. Änderungstarifvertrag 

zum 

TV-Ärzte Erzgebirgsklinikum 

vom 14. März 2024 

 

 

Zwischen  

 

der Erzgebirgsklinikum gGmbH  

 

und  

 

der Erzgebirgsklinikum MVZ gGmbH  

jeweils vertreten durch die Geschäftsführung  

 

und  

dem Marburger Bund Landesverband Sachsen e.V. 

vertreten durch den 1. Vorsitzenden  

Herrn Torsten Lippold  

 

 

wird folgender Tarifvertrag zur Änderung des Tarifvertrages zur Regelung der 

Beschäftigungsbedingungen der Ärztinnen und Ärzte an der Erzgebirgsklinikum 

gGmbH und der Erzgebirgsklinikum MVZ gGmbH vom 27. Januar 2022 (nachfolgend 

TV-Ärzte Erzgebirgsklinikum) vereinbart: 
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§ 1  

Wieder-Inkraftsetzen 

 

Der TV-Ärzte Erzgebirgsklinikum wird mit Wirkung vom 1. Januar 2024 wieder in Kraft 

gesetzt.  

 

§ 2  

Änderungen des Tarifvertrages 

 

1. Die in der Anlage A zu § 18 TV-Ärzte Erzgebirgsklinikum ausgewiesenen 

Tabellenentgelte werden mit Wirkung zum 1. Januar 2024 um 2 v.H. und zum 1. August 

2024 um weitere 3 v.H. erhöht.  

 

Die Anlage A zu § 18 (Entgelttabellen) erhält die Fassung wie aus der Anlage 1 zu 

diesem Tarifvertrag ersichtlich.  

 

2. Die Tabelle in § 12 Absatz 2 Satz 1 erhält ab dem 1. Januar 2024 folgende Fassung:  

 

Bereitschaftsdienstentgelte  

in der Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 30. September 2024 (+ 6 v.H.) 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 44,79 € 44,79 €         

III 41,16 € 41,16 € 42,37 €       

II 38,13 € 38,13 € 39,34 € 39,34 € 40,57 € 40,57 € 

I 32,07 € 32,07 € 33,27 € 33,27 € 34,49 € 34,49 € 

 

Bereitschaftsdienstentgelte  

in der Zeit ab dem 1. Oktober 2024 (+ 5 v.H.) 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 47,02 € 47,02 €         

III 43,22 € 43,22 € 44,49 €       

II 40,03 € 40,03 € 41,30 € 41,30 € 42,59 € 42,59 € 

I 33,67 € 33,67 € 34,94 € 34,94 € 36,22 € 36,22 € 
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3. § 28 Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

 

„1Die Ärztin/Der Arzt erhält für die Zeit der Bereitschaftsdienste in den 

Nachtstunden (§ 9 Absatz 3) einen Zusatzurlaub in Höhe von zwei Arbeitstagen 

pro Kalenderjahr, sofern mindestens 32 Bereitschaftsdienste und in Höhe eines 

weiteren Arbeitstages pro Kalenderjahr, sofern mindestens 50 

Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in der Zeit zwischen 21.00 bis 6.00 Uhr 

geleistet werden. 2Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 3Ist die vereinbarte 

Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in 

der Kalenderwoche verteilt, ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung 

des § 27 Absatz 1 Sätze 3 und 4 zu ermitteln.“ 

 

4. § 40 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 2 wird „zum 31. Dezember 2023“ durch „zum 31. Dezember 2024“ 

ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 wird in den Buchstaben a bis c und e bis h „zum 31. Dezember 2023“ 

durch „zum 31. Dezember 2024“ ersetzt. 

 

5. In Anlage TEG wird in Ziffer 5. „31. Dezember 2024“ durch „31. Dezember 2025“ 

ersetzt. 

 

§ 3  

Inflationsausgleichszahlungen  

 

(1) Ärzte, die unter den Geltungsbereich des TV-Ärzte Erzgebirgsklinikum fallen, erhalten 

zum 1. April 2024 eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von EUR 1.250 und zum 1. 

Juli 2024 eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von weiteren EUR 1.250. Die 

Zahlungen setzen voraus, dass die Ärztin/ der Arzt im jeweiligen Auszahlungsmonat in 

einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zur Erzgebirgsklinikum gGmbH steht. Als 

Auszahlungsmonat gilt der Monat, für den die Inflationsausgleichszahlung geleistet wird, 

auch wenn die tatsächliche Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. 
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(2) § 25 Absatz 2 TV-Ärzte Erzgebirgsklinikum findet auf die Zahlung nach Absatz 1 

Anwendung. Maßgeblich für die Bemessung der Inflationsausgleichszahlungen ist die 

durchschnittliche arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit in den drei Kalendermonaten 

vor dem jeweiligen Auszahlungsmonat. Zeiten ohne Anspruch auf Tabellenentgelt 

werden mit einem Arbeitszeitäquivalent Null bewertet. Mutterschutzzeiten zählen als 

Zeiten mit Entgeltanspruch. 

 

(3) Bei den Inflationsausgleichszahlungen gemäß des Absatzes 1 handelt es sich jeweils 

um einen Zuschuss des Arbeitgebers zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitsentgelt zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 

Nummer 11c des Einkommensteuergesetzes.  

 

(4) Die Inflationsausgleichszahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht 

zu berücksichtigen. 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.  

 

 

Annaberg,   Dresden,  

Für die Erzgebirgsklinikum gGmbH 

und 

Für die Medizinisches 
Versorgungszentrum Stollberg 
gGmbH 

 

 

 

 Für den Marburger Bund 

 

Marcel Koch  
Geschäftsführer 

 Torsten Lippold 
1. Vorsitzender 
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Anlage 1 

 

Anlage A (zu § 18) 

 

Monatstabellenentgelte in EUR 

in der Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Juli 2024 (+ 2 v.H.) 

Entgelt- 

gruppe 

Grund- 

entgelt  

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 9.707,55 10.401,50     

III 8.252,47 8.737,50 9.431,40    

II 6.588,48 7.140,89 7.625,95 7.908,91 8.185,07 8.461,27 

I 4.991,88 5.274,86 5.476,94 5.827,24 6.244,92 6.416,72 

 

 

Monatstabellenentgelte in EUR 

in der Zeit ab dem 1. August 2024 (+ 3 v.H.) 

Entgelt- 

gruppe 

Grund- 

entgelt  

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

IV 9.998,78 10.713,55         

III 8.500,05 8.999,63 9.714,34       

II 6.786,13 7.355,11 7.854,73 8.146,17 8.430,62 8.715,11 

I 5.141,64 5.433,10 5.641,25 6.002,06 6.432,27 6.609,22 

 


